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Nutzung des Sportplatzes an der Ruth-Drexel-Schule - Beschilderung 

 

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 07548 des Bezirksausschusses 

des Stadtbezirkes 13 – Bogenhausen 

vom 11.02.2020 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Ring, 

 

bei der im Antrag Nr. 14-20 / B 07548 des Bezirksausschusses 13 vom 11.02.2020 angespro-

chenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne 

des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer stadt-

ratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht. 

 

In Ihrem Antrag baten Sie darum, klarzustellen, ob der Sportplatz an der Ruth-Drexel-Schule 

entgegen der anderslautenden Beschilderung für die Allgemeinheit geöffnet ist oder nicht. 

 

Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen: 

 

In den ersten Jahren des Schulbetriebes an der Ruth-Drexel-Grundschule (ab 2017) 
war der Schulhof – u.a. auch auf Wunsch des Bezirksausschusses – für die öffentliche 
Nutzung durch Kinder und Jugendliche geöffnet. 
 
Diese Öffnung musste bedingt durch die baulichen Maßnahmen zur Errichtung einer 
Pavillonanlage ab 2021 beendet werden. 
 
Nach Fertigstellung der Bauarbeiten war zunächst vorgesehen den Schulhof wieder zu 
öffnen, was aber auf ausdrücklichen Wunsch des Bezirksausschusses und der 
Schulfamilie aufgrund einer Vielzahl von Nachbar*innenbeschwerden nicht erfolgte. 

 

 

An den Vorsitzenden 

des Bezirksausschusses des 13. Stadtbezirkes 

Bogenhausen 

Herrn Florian Ring 

Friedenstr. 40 

81660 München 

  Datum 
20.11.2023 

 

  
Referat für Bildung und Sport 
Telefon: (089) 233-83941 
Telefax: (089) 233-83944 
Bayerstr. 28, 80335 München 

 

Florian Kraus 
Stadtschulrat 

 Landeshauptstadt 
München 
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Eine entsprechende Beschilderung wurde angebracht. 
  

Das Themenfeld Nutzung der Sportanlagen wurde hierzu auch mit dem Beschluss 
„Schul- und Kitabauoffensive – 4. Schulbauprogramm und Kita-Bauprogramm 2022 
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07879) behandelt. 
  

Aktuell gibt es nach wie vor zahlreiche Anwohner*innenbeschwerden über 
Ruhestörungen zur nicht genehmigten Nutzung. 
 
Wir verweisen hier auf das entsprechende Antwortschreiben an den Bezirksausschuss 
vom 24.08.2023 (BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 05403 des Bezirksausschusses 13). 
Hierin wird bekräftigt, dass eine Schulhof- und Sportplatzöffnung für die Öffentlichkeit 
aktuell nicht zielführend ist. 
 

 

 

Der Antrag Nr. 14-20 / B 07548 des Bezirksausschusses des 13. Stadtbezirks Bogenhausen 

vom 11.02.2020 ist hiermit satzungsgemäß behandelt. 

 

Das Direktorium HA II/V 2, BA-Geschäftsstelle Ost, erhält einen Abdruck dieses Schreibens. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. 

 

Florian Kraus  

Stadtschulrat 

 


